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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 
DES 

REGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTH 

86/21 

VOM 

18. August 1955. 

Im Gebiet des Stadtackers der Einwohn emeinde Fulenbach 

befand sich eine ziemlich grosse Grube, we ehe für die Gegend 

keine Zierde darstellte. Die Einwohnerge einde Fulenbach hat 

diese Grube gekauft. und zusammen mit dm angrenzenden Gebiet 

planiert, sodass heute anstelle der Bauland ent- 

standen ist. Um eine geordnete Uebe bauung dieses Gebietes sicher 

zustellen, liessen die Behörden d r Einwohnergemeinde Fulenbach 

einen Ueberbauungsplan und eine auordnung aufstellen; diese 

Vorlagen wurden vom 18. Juni s zum 18. Juli 1955 öffentlich 

aufgelegt. Einsprachen wurde nicht erhoben. Auf den Antrag des 

Gemeinderates stimmte die emeindeversammlung am 25. Juli 1955 

dem Bebauungsplan und de Bauordnung zu. Das Ammannamt der Ein 

wohnergemeinde Fulenba ersucht um Genehmigung der beiden Er 

lasse. Einer solchen teht nichts entgegen, da gegenüber der 

Planung Stadtacker nd der Bauordnung dazu keine Bemerkungen 

anzubringen sind. m Gegenteil soll auch an dieser Stelle den 

Behörden von Ful nbach für ihre vorbildliche Initiative gedankt 

werden. 

Da d·e Planierung des Stadtackers eindeutig im Interesse 

der gelegen ist und mit hohe·n Kosten verbunden war, soll 

auf die E hebung einer Genehmigungs- und Publikationstaxe ver- 

Es wird 

beschlossen: 

1. Der Be oeuungaj.Lan Stadtacker in Fulenbach und die 

dazugehörige Bauordnung werden genehmigt. 

2, Diesen Erlassen widersprechende Vorschriften gelten 

im Stadtacker als aufgehoben. 

Keine Gebühren. 
Der Staatsschreiber: 
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Bau_ Departement (3). 
Kant. Tiefbauamt (3), mit 1 Bebauungsplan und 1 Bauordnung. 
Kant. Hochbauamt ( 2), 11 1 11 " . 1 " 
Lceisbauamt II ( 2), 11 1 11 " 1 11 

Kant. Finanzverwaltung (2). 
Jur. Sekre~är des Bau-Departementes (2). 
Amtsblatt (2),Publikation von Ziff. 1 des 
Ammannamt der Einwohnergemeinde Fulenbach 

und 1 
Baukommission Fulenbach (2). 

Dispositivs. 
(3), mitlBebauungsplan 
Bauordnung, 

) 



Ein~ohnergemeinde Fulenbach 

BAUORDNUNG 

flir das Gemeindegebiet Stadtacker . 

ui e Einwohnerge1.1e1nde lfulenbach erlässt auf Grund des Gesetzes über 
das Bauwes en vom Lo , Juni 1906/lo. Dezember 1911/ 8. Juli 1951 dlis 
folgende, fUr die Ueberbauung im Stadtaclcer geltende Bauordnung j 

I. Bebauungsplan vom 8. Juni 1955: 

Art. l 

Um eine geordnete UeberbauunG; des Stadtacker-Gebietes zu geryähr 

leisten, ist ein spezieller Bebauungsplan erstellt r-o rd en , 

Das Stadtackergebiet ist nördlich, östlich und westlich begrenzt 
durch die heutigen Grundstilckgrenzen südlich durch die Höll-Reb 
haldenstrasse, =obe t die Grundstüclce GB. Ur. 568 und ein Teil ab 
GB, Nr. 569 in das Baugebiet einbezogen sind. 

Art. 2 

Durch den Bebauungsplan werden insbesondere geregelt: 

a) die Anlage der neuen Strassen in ihrer Begrenzung und Höhenlage 

b) die Parzellierung 

c) die Baulinien 
d) die Grenzabstände 

e) die Stellune der Bauten zu Strassen und Grenzen 

f) die Firstrichtungen 

g) die Bauweise und Stockwerkzahl 
h) die Kanalisation- und ~asserversorgung 
i) Beiträge der Grw1deigentlimer an die Erstellunsslcosten der öffent-, 
liehen Strassen und Plätze, S0'7ie an die Lo s t en d er' ::an0.lisation, 

~a5ser- und Zlaktrizitätsversorgung. 



Art. 1 

Auflage und Genehmißung sowie allfälliße Abänderungen des Be 

bauuncsplanes richten sich nach§ 12 ff des Kant. Baugesetzes. 

Art. 4 

Alle Dienstbarkeiten {Hechte und Lasten) die sich auf GB. :Jr. 510 
beziehen, erfahren keine Aenderungen. 
Der bestehende r"eg über GB. Nr. 519 und GB. Nr. 520 wird der 

:2:inw.Gemeinde z um öL.-entlichen Strassengebiet abgetreten. Dies ist 
im Grundbuch als Dienstbarkeit einzutragen. 

II. Allgemeine Bes timr.1Ungen: 

Art. 5 

Heben den nachfolgend auf gefUhrten speziellen Lauvo r-s chr i f t.en 

eel ten im übrigen die Be s't fmnung en des kant , Norm.albaureglementes 

vom 10. April 1951. 

Art. 6 

Der Bebauungsplan bildet ein integrierender Bestandteil der Bau 

ordnung und kann auf dem Ammannamt eingesehen ':<'erden. 

III. Erschliessung: 

Art. 7 

Ausführung; Die Ausführung der neuen Strassen und Plätze, der 

Gesamtkläranlage, der lfauptkanalisat ions- und vrass erlei tuhgen, 

sowie der elektr. Kubelung übernimmt der jetzige Grundeigentümer, 
die Einwohnergemeinde .H'ulonbach. 

Art. 8 

Eostenvertciler~ a) Strassen und I:analisation: 

Die Kosten für die :Crstellung der Strassen und 

Plätze, sowie der Hauptkanalisationsleitungen 

werden auf die verschiedenen Parzellen im Ver 

hältnis ihres FlächeninhQltes vertoilt und den 



Landkäufern beim Lauf's abe cb Luas überbundcn. Die 
l{osten für die Oberflächenbehandlung der Str;-1ssen 

(Staubfrainachung) sowie das 3rstellen der Gesamt 
kläranlage übernim1t die GeMsi~de. 

b) ~serversorgung: 
Die ~ostan fUr die 3rstcllung der 7asserversorgung 
1,·erdon nach den Bes t immung en des besteh. ~' asser 

reglementes vom 19.5.41 so~io dem Gemeindebeschluss 

vom 23. Lai 55 wie folgt verteilt: 

.Jie Ko a t en für Leitungen bis 4o mm Durchmesser 
cehen zu Lasten der Landkäufor und worden pro 

Hausanschluss zu gleichen T~ilen verteilt. 

Die ~chrkoston für grössero Dimensionen, sonie 

die J:~oston für die Hyd run t enun Lage gehen zu Lasten 
der Gemeinde. 

Flir don Anschluss von Doppol- oder Raihenhäuscr 

b ez ah Lt dor Eaus e fg en türacr' einen Zuschlag von 
.!!'r. 150. - pro ang cbuu t e Haus e Lnhc t t. 

c) Elektrische Kabclzuloituncen~ 

Die Ge!.;leinde übe rrn.mc.t die Ko s t cn der Huuptzu 
lci tung zum Baugebiet inkl. AbzPcigkubinc. 

Die 1:osten für dio Vertoilloituncon im Baugcb i.o't , 
sonic dio Hausanschlussloitunccn schon zu Lasten 

der Grundstlickkäufer und ~erdan pro Hnusnnschluss 

ver-t c i l t , 
Die ~loktrizitätsvorsorguns leist:t o.n diese 

Losten einen bei trag von 2o %, und zus ätz lieh 

pro Hau3anschluss einen 1citrag von ir. 800. 

( Gemeindebeschluss vom 23. hai 1955) 

Art. 9 

Eino Rückzahlung an die Landkäufer aus event. eingehenden 

kant, Subventionsbeiträgen erfolgt nicht, 

Art. lo 

Beitragspflicht 
angrenzender 
Liegenschaften: 

An den Stadtacker angrenzende, bestehende 
Liegenschaften, welche an die n0u0n Strassen 



zu liegen kommen , sind ebenfalls bei trac;s 

pf licht ig. Die Höhe des Beitr~ges wird durch 

den Gemeinderat festgelect. Die Eeiträße 

dürfen nicht höher sein uls nach Art. 8. 
Bestehende Liegenschaften, melche an die 

neu erstellte l~anrü:hsation anschliessen, 

haben eine Anschlussgebühr von 2~ ~ataster 
schatzung zu entrichten. 

Art. 11 

Zahlungstermin 
für Beiträge~ 

Unterhalt: 

Bat1ZOne: 

Bo.uweise: 

Die Beiträge für bestehende Liegenschaften wer 
den fällig mit der Vollendung der betr. Anlagen. 

J:!'ür dieselben huftet jerrreilen der Eigentümer des 
beitragspflichtigen Grundstückes. 

Bei nicht Bezuhlung der Beitrdße innert öo Tagen 

aeit der Fälligkeit hat der Gemeindekassier ein 

Pfandrecht nach § 284/85 EG.ZGB. im Grundbuch 
eintragen zu lassen, sofern nicht genügend nndere 

Sicherheiten hinterleet ~erden. 

Art. 12 

Der Unterhult der öffentlichen Strassen und 

Plätze ist s~che der Gemeinde. 

IV. Spezielle B~uvorschriften 

Art. 13 

Der St8dtncker ist reines ·--ohngebiet. Das Er 

stellen gewerblicher ~etriebe ist untersaeto 

Art. 14 

Es dlirfen nur Einzelhäuser erstellt werdeno 

Deidseitig der öffentlichen Grünanlage auf 

.Parzellen :.:r. f und k sowie g und 1 können 

vom Gemeinderat und der BaukomLlission Reihen 

häuser beFilligt ~erden; jedoch nur, wenn diese 



beidseitig der Grünanlage ausc;eführt werden. 

Art. 15 

Zahl der Ge 
schosse: 

Dache;eschoss: 

Höhenlage der 
Gebäude, 

Die Häuser dürfen muximal 2-geschossig erstellt 

~erden. (Z~ei Vollgeschosse einschliesslich 

Erdgeschoss). 

Bei Bauten am Hang ""ird die Stock""•erkzahl auf 

der Talseite gemessen. 

Art•· 16 

Bei architektonisch einwandfreier Durchbildung 

kann die Baukommission den Ausbau des Daches 

ausnahmsweise gestutten. 

ln diesem Falle gelten die vestimmuncen des kant. 

Lauregleoentes vom 18. April 1951. (§ 42) 

Art. 17 

Der Erdgeschossfussboden darf nicht mehr als 

l.3o m über dem tiefsten Punkt des gewachsenen 

Erdbodens am Gebäudeumfang liegen. "enn jedoch 

der Erdgesahossfussboden dubei tiefer als die 

höchste Stelle des anschliessenden gewachsenen 

Erdbodens zu ließen kon~t, muss er bis auf 

15 cm über diese Höhe gehoben merden. 

Ss darf höchstens ein Untergeschoss von normaler 

Höhe in Erscheinung treten, robei dieses dann 

als Vollgeschoss zählt. 

~enn sich infolge der G~ländeneigung z-ischen 

dem g ewach s enen Boden und dem Untergeschoss 

fussboden mehr als 2o cm sichtbares M2cuer,..erk 

ergäbe, kann die Buukommf s a ion besondere i1ilass 

nahmen zu archi t ektonis eh e i nv-anüf r e Le r Ge- 

stöl tung verlangen, z.B. Leschrankung der Bau 

tiefe, Staffelung des b .. ukörpers, Er~auffüllungen 

und Bepflanzung. 



Art. 18 

Grenzab 
stände: 

Bc.,UtGn jeder Art müssen mindestens 4. o m von 
der G1undsttickgrenze entfernt sein. 

i..i t 2inwillie,ung d o e l\7.__,chbnrn und Bcii7illie,ung 
der b0uko~ilission können eingeschossicc An 

buuten oder G2rucen bis auf 3,o m zur Nuchbnr 

grnnze gebaut werden. 

lreistehende Gc1ragen können mit dem Einver 
ständnis der U,·_ukomDlisnion und dor beiden 
rfochbnrn auf die Grenze zu.sc.Y'."il.'~10ncebaut wc rderi , 

Art- 19 

Stellung der 
Bo.uten: 

Dächer: 

First 
richtungen: 

Aeussore 
Gestaltung: 

Grundsätzlich sind alle Bauten mit ihren :-Lupt 
fronten an die im BebGuungsplan ein~ezeichnoten 

b:.ulinien zu stellen. 

Die »aukomnä s s ton kann für e i ngeao nos s fge An 
bauten das "uobcrbuuen der Baulinie cestatten, 

wobei aber ;_,egenüber den öffentlichen Strassen 

ein Abrrt nnd von t"J.ind. 2. 5 m gewahrt werden muss. 

Art. 2o -- 
Die Eindeckung der Dächer hat nit dunkel engo 

bierten Ziegeln zu erfolgen. 

Art. 21 

Die im Bebauungsplan eingezeichneten Eirst 

r1chtunccn s1nd verbindlich. 

Ausnähmen können d.urch die Baukomnu e s f on be 
willist worden, sofern nabst cuter architekto 

nischer Lösung das Strassen- und L.cindschaftsbild 

nicht wesentlich beeinträchtict -ird. 

Art, 22 

Die Gebäude sollen sich in Proportionen (Länge zu 
Breite zu Höhe), bauart und f&rbiger Gestaltung 

in die Urngobun.g eingliedern. 



Art. 23 

E1ntricdigungcn: Zs sind nur DrGhtgcflochtc zulässig und gegen 

über der Strnsoo nur in Verbindung mit einer 

Grünhocko. Grünhc ckcn dürfen im linx. l.G m 

hoch soin. 

Längsdon Strnsson sind Stellriemen nnzuordnon. 

Gcmauor-t c Einfriodiguncon und Lo.ttonzäuno jodor 

Art dürfen nicht erstellt worden. 

v. Kcnnliso.tion 

Art. 24 

I(läranl.::ig 0 & 
H.::iuptleitungcn~ 

A.i'l,:1Chluss+ 
pi'licht; 

Untorhnlt; 

Anschluss 
bo1nillie;ung: 

~it der Erachliossung des Stadt~ckers erstellt 

die Gemeinde für diesos G~biot oino Gcsamtklär 

an.Lage , sowie die aauptkannlisationsstränc;0 nach 
aufliegondom Bebuuungsplun. 

Art. 25 

DJr Anschluss an die Kc:lnalisa.t ion, d .h. die Ab 

loi tung der Tag- und Schmutzwnss0r und der 

iäkalien ist für alle Grundstücke und Gebäude 

obligc.torisch. 

Sicker- und Abortgrubon sind grundsätzlich ver 
boten. Die }I··.uptkD.nalisntionsleitune;cn und An 
sohllissc sind, bedingt durch die Gcoamtklär 
anluce, für Regenwasser und Schmutz~asscr go 

tronnt zu führen. 

Art. 26 

Dor Untcrhul t und die R.;inic,unß der Haup tkanc Lf « 
sct i on sowie dc r u~~su.mtklärnnlcc,c b cs o rg t die G:; 
mcinde. Der Unterh~lt der privuten Leitun~en ist 

So.ehe der Gr und e Ig errt üme r , 

Art. 27 

rur ifouerstelluns oder A- nd o rung einer jeden 2nt 
wäGserun.:;sunlc.ße muss dio B~;trrillic;ung der B .u- 



.. 
Lo.nrm as Lon c Lng eho L t merden. 
Dom Gesuche sind alle not~endigcn Pläne boi 

zulogon, in welchen sämtlichG Leitungen, unter 

Bcz□ichnung ihres Zwecks, Angabe der Licht~oite 
und des G~fälles cingetra6on sind. 

Boi neu zu errichtenden Gebäuden soll das Gesuch 
für d i o :..~o.naliso.tion c;lei cnz.e r tic m.i t dem Bauge 
such oingcroicht werden. 

Art• 28 

Art dos 
Anschlusses: 

Lag e , Gof älle 
der Anschluss 
leitungen; 

iJj_nterinl ~ 
Lichtweiten; 

Ausführungs 
vorschriften; 

Dä o ~-ü.1usontr:ässoruncsstrtJ.ngo sind auf mör;li chst 
kurzem und grudlinigem ~cso dem Huuptkanal zu 

zuführen. Dieselbon dürf on zy:ischcn d cm Anschluss 
un den Strussonknnal und dem Sndpunkt der Hnus 

entwässerung keinerlei Unterbrechungon durch 

Syphons QUfwoisen. 

Art. 29 

Dns Loitungsgefällo soll mindestens 3% hetrngen. 

Boi dor Einmündungsstelle in den I:anal sollen 

die Sohoi tollinien dor Lichträume des l~;:in,:ils und 
der Zuleitung auf gleicher Höho liegen. 

Art. 3o 

Für d i c Luna Lt su t Lo ns Lcf tungon sollen Zement 
oder Stcingutröhron erster ~ualität verwendet 
worden. 

Die Lichtweiten sollen mindestens betragen+ 

1. Für Abwasser 15 cm 
2. Für Tagwnssor 12 cm 

Art. 31 

Die Abwae s cr- aus Aborten, Pi::.,;soirs, Küchen, Bndo 

cinrichtungen sind direkt nn dio Zuloitunc zum 
Lann L anzus ch l.i ee s on , dio j cnigon aus ,-,,rn chküc hcn , 

sovi c Hof'wa s s e r müssen durch 3o.mnlor r;~lci tct 1'.10rdcn. 

:.)::chwnsserlei t ungcn sind zu syphoniercn. 



Art, 32 

Der Baukormf s nf on bleibt es vo rbeha Lt en , über :.;;inrichtun;;-"; dor 
L:n,:,lisc..tio.nsnnl,~gcn ir,1 Innern der Liegonschc1ften or:-:,änzcnde 
V·.Jrschriften zu erL,sscn. 

VI. ;:3 chluss- und Str;;_fbestiranunc~en 

Art. 33 

Vorsätzliche und fahrlässico Zu~iderh~ndlungcn ßOgen diese 
BGuordnunc und dcn Bebtluuncaplan durch Projektverfasser, B u 
hcrrschoft, B.uunternehmer und L~uleiter werden mit Bussen 
bis Er. 300.--, im ·-1iederholwic;cfalle bis F'r , 600.- belect. 
§ ~.:;2 d ce k ... .nt , B -ue;csetzes und ~ t!,5 des No rma Lbaur-cg Lcncnt es 
bleiben vorbehalten, 

Art.· 34 

Diu□c B~uordnung, soTiie der ~ebauungsplan treten □ofort nnch 
Gcnehrnic;ung durch den Ht;gierun0srut und mit der Pub Li kn t Lon 
im Amtsblatt in ~~raft. 

G.:.nehmigt durch den G•:meindernt ara Lo , J'um 1955 

Gen0hmigt durch die G-::meindeverso.mmlung am Jf,' / · ff. 

vom 
R :\:,i e rung s r a tsb es ch Lus s: 

Ver» r.-:cc;ierun~•3ral durcb llcu::_~_.:-! 
Bes~'i'lluS6 l\; 1 ..3, ,,, ce::ehr,,i ·· 

SolotlNrn, den ·"1~. Q µ:/, 19 S-S- 
Dw lt11tssct-ireiber. 

~-- .. ,.,.- , .. -··· 


